
REPUBLIK ÖSTERREICH 
DATENSCH UTZKOM M ISS ION 

GZ 054.285/4-DSK/84 

Entwurf einer Vereinbarung gern. 
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund 
und dem Land Kärnten über einen 
gemeinsamen Hubschrauber-Rettungs
dienst; 

Stellungnahme der Datenschutz
kommission 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 vvien 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 1 

Tel. (0222) 6615/2527, 2444, 2525 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

Die Datenschutzkommission erlaubt sich, beiliegend die dem 

Bundesministerium für Inneres abgegebene Stellungnahme zu 

der im Betreff genannten Vereinbarung in 25-facher Ausfertigung 

zu übermitteln. 

Für dJe Ricl�tihkeJt 
der Ausfel'tl�ung: 

G-cuo 

12. April 1984 
Für die Datenschutzkommission 

Der Vorsitzende: 
Hofrat des OGH Dr. KUDERNA 
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REPUBLIK ÖSTERREICH DATE NSC H UTZKOM MISS ION 

GZ OS4.28S/4-DSK/84 

Entwurf einer Vereinbarung gemäß Art. ISa B-VG zwischen dem Bund und dem Land Kärnten über einen gemeinsamen Hubschrauber-Rettungsdienst; 

Stellungnahme der Datenschutzkommission 

An das 
Bundesministerium für Inneres Abteilung 111/4 

Postfach 100 
1014 Wi e n 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 1 
Tel. (022 2) 66 15/0 
Sachbearbeiter 

Thienel 

Klappe 2 7 6 90urchwahl 
Fernschreib-Nr. 1370-900 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl dieses Schreibens anzuführen. 

Die Datenschutzkommission hat in AUsübung Ihres Begutachtungs_ 
rechtes nach § 36 Abs. 2 Datenschutzgesetz zu dem mit do. 
Zl. 11.192/4-111/4/84 Vom 23. März 1984 übermittelten Entwurf 
einer Vereinbarung gemäß Art. ISa B-VG zwischen dem Bund und 
dem Land Kärnten über einen gemeinsamen HUbschrauber-Rettungs_ 
dienst in ihrer Sitzung vom 12.4.1984 folgende 

S t e 1 1 u n g n a h  m e 

beschlossen: 

Die Datenschutzkommission erhebt gegen die o.a. Vereinbarung 
keine Einwände. 
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Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß zwischen § 5 Z. 4 des 

vorgelegten Entwurfes, wonach die vom Land zu führenden Auf-

zeichnungen über Hilfeleistungen na·ch "rettungstechnischen 

Kriterien" auszuwerten sind, und der beigeschlossenen Erläute-

rung zu § 7 der Vereinbarung, in der dargelegt wird, daß die 

Kosten für die Auswertung dieser Aufzeichnungen nach "medi-

zinischen Kritieren" das Land zu tragen hat, ein Widerspruch 

besteht. 

Die Datenschutzkommission geht davon aus, daß die in den Er-

läuterungen stehende Auffassung im § 7 der Vereinbarung keine 

Deckung findet. Gegen allfällige Auswertungsläufe nach medi-

zinischen Kriterien, wären wegen deren besonderer Sensibilität 

datenschutzrechtliche Bedenken anzumelden. 

. F1.1r di e RIchtigke!t 
da� l\u.�'tclr·tl�ung! 

&0G.) 

12. April 1984 
PUr die Datenschutzkommission 

Der Vorsitzende: 
Hofrat des OGH Dr. KUDERNA 
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